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I N H A L T  
 
 
A. Amtliche Bekanntmachungen des Salzlandkreises 

 
 

 
 

B. Amtliche Bekanntmachungen der Städte, Gemeinden und Verwaltungs-
gemeinschaften 
 
Stadt Hecklingen 
 
• 2. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für 

die zentrale Schmutzwasserbeseitigung der Stadt Hecklingen im Ortsteil 
Cochstedt 

 
• 5. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für 

die zentrale Schmutzwasserbeseitigung der Stadt Hecklingen im Gebiet 
des Flughafens Ortsteil Cochstedt 

 
 
      Die Änderungssatzungen sind als Anlagen angef ügt. 
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B. Amtliche Bekanntmachungen der 

Städte, Gemeinden und Verwal-
tungsgemeinschaften 

 
Stadt Hecklingen 
 
• 2. Änderungssatzung zur Satzung 

über die Erhebung von Gebühren 
für die zentrale Schmutzwasserbe-
seitigung der Stadt Hecklingen im 
Ortsteil Cochstedt 

 
• 5. Änderungssatzung zur Satzung 

über die Erhebung von Gebühren 
für die zentrale Schmutzwasserbe-
seitigung der Stadt Hecklingen im 
Gebiet des Flughafens Ortsteil 
Cochstedt 

 
 
Die Änderungssatzungen sind als Anlagen 
angefügt. 



2. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die zentrale

Schmutzwasserbeseitigung der Stadt Hecklingen im Ortsteil Cochstedt

Aufgrund der §§ 4, 6, 8 und 44 Abs. 3 Ziff. 1 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen - Anhalt
(GO LSA) vom 05.0ktober 1993 (GVBI. LSA S. 568) und der §§ 2 und 5 Kommunalabgabengesetz
für das Land Sachsen-Anhalt (KAG LSA) vom 13. Dezember 1996 (GVBI. LSA S: 405) in der jeweils
gültigen Fassung wird nach Beschlussfassung durch den Stadtrat der Stadt Hecklingen am
29.11.2012 folgende 2. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die
zentrale Schmutzwasserbeseitigung im Ortsteil Cochstedt erlassen:

Artikel 1

Die Satzung zur Erhebung von Gebühren für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung der Stadt
Hecklingen im Ortsteil Cochstedt vom 19.12.2006 wird wie folgt geändert:

1. § 7 wird wie folgt neu gefasst:
Gebührensatz der Einleitgebühr für die Abwasserbeseitigung

Der Gebührensatz der Mengengebühr für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung im Ortsteil
Cochstedt beträgt

Artikel 2

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Hecklingen, den 29.11.2012

Kosche

Bürgermeister Dienstsiegel



5. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die zentrale
Schmutzwasserbeseitigung der Stadt Hecklingen im Gebiet des Flughafens Ortsteil
Cochstedt

Aufgrund der §§ 4, 6, 8 und 44 Abs. 3 Ziff. 1 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen - Anhalt
(GO LSA) vom 05. Oktober 1993 (GVBI. LSA S. 568) und der §§ 2 und 5 Kommunalabgabengesetz
für das Land Sachsen-Anhalt (KAG LSA) vom 13. Dezember 1996 (GVBI. LSA S: 405) in der jeweils
gültigen Fassung wird nach Beschlussfassung durch den Stadtrat der Stadt Hecklingen am
29.11.2012 folgende 5. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die
zentrale Schmutzwasserbeseitigung im Gebiet des Flughafens im Ortsteil Cochstedt erlassen:

Artikel 1

Die Satzung zur Erhebung von Gebühren für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung der Stadt
Hecklingen im Gebiet des Flughafens im Ortsteil Cochstedt vom 11.12.2007 wird wie folgt geändert:

1. § 7 wird wie folgt neu gefasst:
Gebührensatz der Einleitgebühr für die Abwasserbeseitigung

Der Gebührensatz der Mengengebühr für die Schmutzwasserbeseitigung durch die zentralen
Schmutzwasseranlagen Flughafen beträgt

Artikel 2

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Hecklingen, den 29.11.2012

Kosche

Bürgermeister
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